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Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Johannes Rauch
Bundesminister

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.506.376

Wien, 18.8.2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 15600/)
der Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak betreffend ,,COVID-Impfschaden" wie folgt:

Fragen 1 und 2:

e Welche Unterstiitzungsleistungen sind fiir auf Grund eines Impfschadens
arbeitsunféihige Biirger vorgesehen?

e Wie werden derart Betroffene finanziell entschdédigt?

Nach dem Bundesgesetz vom 3. Juli 1973 (iber die Entschadigung fir Impfschaden
(Impfschadengesetz), BGBI. Nr.371/1973, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 215/2022, kénnen die folgenden Entschadigungsleistungen gewahrt werden:

- Ubernahme der Kosten fiir die Behandlung zur Besserung oder Heilung des

Impfschadens;

- Ubernahme der Kosten fiir MaRnahmen der Rehabilitation;
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- wiederkehrende Geldleistungen bei einer Minderung der Erwerbsfahigkeit von
mindestens 20% uber einen Zeitraum von mehr als drei Monaten in Form einer
Beschadigtenrente ab dem 15. Lebensjahr;

- Pflegezulage ab dem 15. Lebensjahr;

- Pflegebeitrag vor dem 15. Lebensjahr;

- wenn die Schadigung keine Dauerfolgen bewirkt hat, gebihrt bei Eintritt einer
schweren Korperverletzung durch die Impfung eine einmalige, pauschalierte
Geldleistung.

Die Leistungen geblihren unabhangig vom Vorliegen einer Arbeitsunfahigkeit.

Fragen 3 und 4:

e Wie viele Personen sind derzeit auf Grund eines COVID-Impfschadens
arbeitsunféhig?

e Wie viele davon wurden nach dem Impfschadengesetz entschddigt?

Mit Stand 10. Juli 2023 wurden 206 Personen Entschadigungen aufgrund einer COVID-
Impfung nach dem Impfschadengesetz zuerkannt. Darin sind Zuerkennungen von 12

befristeten Renten und von 14 Dauerrenten enthalten.

Wie viele Personen aufgrund eines zuerkannten Impfschadens aufgrund einer COVID-
Impfung arbeitsunfahig sind, ist in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht nicht erfasst. Eine
Rente nach dem Impfschadengesetz gebiihrt jedoch bei Vorliegen der Voraussetzungen
unabhangig davon, ob der:die Impfgeschadigte arbeitsunfahig ist, wobei befristete Renten

zumeist nur wenige Monate bezogen werden.

Hinsichtlich der im Impfschadengesetz fiir einen Rentenanspruch relevanten Minderung

der Erwerbsfahigkeit (MdE) konnen die folgenden Informationen gegeben werden:

Befristete Renten MdE verlaufend inklusive Neubemessung in %:
1 30/20/10
2 20/10
3 50/20/50/10
4 20/10
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Befristete Renten MdE verlaufend inklusive Neubemessung in %:
5 30/10
6 20/0
7 40/10
8 60/10
9 40/20/10

10 50/0
11 60/40/30/10
12 50/30/10
Dauerrenten MdE verlaufend inklusive Neubemessung in %:
1 70/50/20
2 70/50/20
3 30
4 20
5 80/50
6 30
7 50/40
8 40/20
9 50
10 70/40
11 70/60
12 90/50
13 40/20
14 70/50

Mit freundlichen GriRen

Johannes Rauch

3von3

www.parlament.gv.at



4 von

BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2023-09-04T12:31:24+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 09- 04T12: 37: 02+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2023-09-04T12:31:24+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-09-04T12:37:02+0200
	Parlamentsdirektion




